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U	 Kickback-Zahlungen, Rabatte, 
die Sie nicht an Ihre Patienten 
weitergeben, sowie andere geld-
werte Vorteile sind verboten. 
Der Artikel 92 des Krankenver-
sicherungsgesetzes sieht bis zu 6 
Monate Gefängnis bei Missach-
tung dieses Grundsatzes vor. Hier 
ist aber anzufügen, dass „beschei-
dene“ Vergünstigungen toleriert 
sind und bisher noch keine Ver-
urteilung nach KVG 92 erfolgte. 
Am einfachsten verhindern Sie 
Schwierigkeiten, indem Sie nie 
unter dem offiziellen Ex-Factory-
Preis (Preis ab Werk) einkaufen.

U	 Testpackungen und solche, die Sie 
nicht bezahlt haben, dürfen Sie 
auch nicht gegen Geld abgeben.

Abgabeprozess

Sobald Einkauf und Qualitäts-
sicherung gewährleistet sind, muss 
sich der Arzt um den Prozess der 
Medikamentenabgabe kümmern. 
Dabei geht es um die Frage, wer dem 
Patienten das Medikament abgibt 
und wie es ihm gegeben wird.

Der Slogan zur angenommenen 
Initiative der freien Medikamenten-
abgabe in Zürich war „Ja zur Wahl-
freiheit“ und diese Wahl muss dem 
Patienten gewährt werden. Entspre-
chend sollte der Arzt Patienten fra-
gen, ob sie die Medikamente gleich 
mitnehmen wollen oder lieber ein 
Rezept erhalten möchten. Bei Wunsch 
nach Medikamentenmitnahme ist zu 
organisieren, ob dieses dem Patienten 
jeweils vom behandelnden Arzt oder 
durch die Assistentin gegeben wird 
und wer die Instruktion des Pati-
enten vornimmt. Die Abgabe durch 
den Arzt selber ermöglicht es, auf 
Fragen direkt einzugehen, doch 
benötigt sie auch Zeit. Hingegen wird 
nur die ärztliche Tätigkeit und nicht 
die MPA-Zeit durch den TARMED 
abgegolten. 

Bei Dauerrezepten, respektive 
wiederholtem Bezug kann die 
Abgabe ohne erneute Konsultation 
durch die MPA erfolgen, sofern die 
Abgabe entsprechend geregelt ist 
und dokumentiert wird.

Inspektionen

Der kantonale Heilmittelinspektor 
ist verantwortlich für die Kontrolle 
der ärztlichen Medikamentenabgabe. 

Effiziente ...
Fortsetzung von Seite 17

Die Situation in Zürich
Die Gesundheitsdirektion in Zürich informiert zur vom Volk angenommenen 
ärztlichen Medikamentenabgabe im ganzen Kanton folgendermassen: „Die 
Zürcher Stimmberechtigten haben an der Volksabstimmung vom 30. November 
2008 der Volksinitiative „Ja zur Wahlfreiheit beim Medikamentenbezug [Zür-
cher Medikamentenabgabe-Initiative]” zugestimmt und sich somit für eine Frei-
gabe der ärztlichen Medikamentenabgabe, die nach bisherigem Recht in den 
Städten Zürich und Winterthur verboten war, auf dem gesamten Kantonsgebiet 
ausgesprochen. Dagegen wurden zwei Stimmrechtsrekurse beim Regierungsrat 
des Kantons Zürich eingereicht, wobei unter anderem vorgebracht wurde, dass 
der Ausgang der Abstimmung durch eine Falschpropaganda der Ärzteschaft 
beeinflusst worden sei und die zuständigen Behörden es versäumt hätten, 
diese zu widerlegen.
Nachdem der Regierungsrat die Rekurse als verspätet erachtet hatte, hiess das 
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich nunmehr die gegen diese Nichteintre-
tensentscheide erhobenen Beschwerden teilweise gut und wies die Angelegen-
heiten zur materiellen Prüfung an den Regierungsrat zurück. 
Dieser Entscheid des Verwaltungsgerichts hat zur Folge, dass die Ärztinnen und 
Ärzte in den Städten Zürich und Winterthur nun doch nicht ab 1. Januar 2010 die 
Möglichkeit haben werden, Medikamente direkt an ihre Patientinnen und Pati-
enten abzugeben. Die Inkraftsetzung der neuen Regelung verzögert sich auf unbe-
stimmte Zeit, zumal auch noch eine Beschwerde beim Bundesgericht hängig ist.

Er kann (und wird mit grosser Wahr-
scheinlichkeit) unangemeldet in der 
Praxis erscheinen und informiert den 
Arzt über Ablauf und Zeitbedarf der 
Inspektion u. Letzterer liegt meist im 
Rahmen von 1 bis 2 Stunden. Der 
Inspektor überprüft die Medikamen-
tenaufbewahrung, die Dokumenta-
tion und die festgelegten Arbeitspro-
zesse. Vorausgesetzt, die MPA kann 
seine Fragen beantworten, darf der 
Arzt während der Inspektion weiter-
arbeiten und wird dann zur Schluss-
besprechung hinzugebeten.

Um eine Inspektion schadlos zu 
überstehen, sind nachfolgend die 
häufigsten bemängelten Punkte auf-
gezeichnet:
U	 Qualitätssicherungssystem: Feh-

lende Dokumentation, Pflichten-
hefte, Verfalldatenkontrolle

U	 Lagertemperatur, Medikamente 
in der Kühlschranktür gelagert

U	 Betäubungsmittel: Fehlende 
Dokumentation der Lagerein- 
und -ausgänge.

U	 Verfalldaten: Abgelaufene Medi-
kamente werden eingezogen 
(cave: Notfallkoffer)
Die Inspektionen erfolgen im 

mehrjährigen Rhythmus (bis zu 
10 Jahre), wobei Nachinspektionen 
bei Mängeln rascher erfolgen. Der 
Inspektor stellt seine Tätigkeit in 
Rechnung. Unter Umständen kön-
nen Medikamente beschlagnahmt 
und kostenpflichtig entsorgt wer-
den. Damit Sie sich optimal auf eine 
mögliche Inspektion vorbereiten 
können, steht Ihnen im Download-
bereich eine Checkliste Selbstinspek-
tion zur Verfügung.

Selbstinspektion Checkliste	 Datum	 Visum 

Verantwortung - allgemein Geprüft, Massnahme OK

Arzneimittel werden nur unter Kontrolle und auf Verantwortung 
des Inhabers der Praxisapothekenbewilligung abgegeben.

Es werden nur Arzneimittel an Patienten der Praxis abgegeben.

Es werden keine Hausspezialitäten oder Magistralrezepturen 
abgegeben.

Es werden keine Medikamente hergestellt, verarbeitet oder an 
andere Praxen weiterverkauft.

Alle nötigen Gesetzestexte und Bestimmungen sind in der Pra-
xis vorhanden und Mitarbeitern zugänglich.

Mitarbeiter

Ein Organigramm mit Angaben der Namen, Ausbildung und 
Anstellungsprozent der Mitarbeiter liegt vor.

Mitarbeiterschulungen werden dokumentiert.

Jeder mit der Praxisapotheke beschäftigte Mitarbeiter verfügt 
über ein Pflichtenheft.

Es bestehen Vorschriften zum hygienischen Verhalten und zur 
Kleidung.

Infrastruktur

Der Lagerraum ist für Patienten und Dritte nicht zugänglich.

Umbauten und Neueinrichtungen wurden dem kant. Heilmittel-
inspektorat gemeldet.

Der Lagerraum ist sauber und trocken.

Die Temperaturkontrollen von Lager und Kühlschrank wurden 
regelmässig durchgeführt und protokolliert. Die Temperaturen 
wurden eingehalten.

Die regelmässige Reinigung des Medikamentenlagers und Kühl-
schranks wird wird protokolliert.

Weder im Medikamentenlager noch im Medikamentenkühl-
schrank sind oder wurden Lebensmittel oder Chemikalien gela-
gert.

Medikamente

Bei Wareneingang werden Etiketten, Verschlüsse und Swissme-
dic-Zulassungsvermerk für Medikamente oder Konformitäts-
kennzeichen für Hilfsmittel geprüft und die Prüfung mit Datum 
und Visum auf dem Lieferschein vermerkt.

Angebrochene Multipackungen sind mit den Öffnungsdatum 
angeschrieben.

Das Inventar wird vierteljährlich geprüft.

Die Verfalldaten werden vierteljährlich geprüft.

Medikamente, die in den nächsten 6 Monaten ablaufen, sind zu 
kennzeichnen, z.B. mit Klebepunkt.

Abgelaufene Medikamente sind vor der fachgerechten Entsor-
gung getrennt zu lagern und als solche gekennzeichnet.

Betäubungsmittel

Betäubungsmittel sind separat und unter Verschluss aufzube-
wahren.

Die Rezeptblöcke werden ebenfalls mit den Medikamenten ein-
geschlossen.

Sämtliche Ein- und Ausgänge sind protokolliert.

Es liegt eine Arbeitsanweisung über den Umgang mit Betäu-
bungsmitteln vo.r

Das Inventar an Betäubungsmitteln wird einmal jährlich der 
kant. Heilmittelkontrolle gemeldet.

Notfallkoffer

Der Koffer wird regelmässig inspiziert und das Ergebnis  
protokolliert.

Abgelaufene Medikamente wurden ausgetauscht.

Selbstdispensation Special

Links:
U	 Leitfaden zur Qualitätssicherung 

in einer ärztlichen Privatapotheke 
http://www.heilmittelkontrolle-
zh.ch   Gesetze, Richtlinien, 
Formulare  Ärztliche Privata-
potheken

U	 Bewilligungsgesuch ärztliche 
Privatapotheke Kt. Zürich http://
www.heilmittelkontrolle-zh.ch/
?page=9

U	 Qualitätsprotokolle (Temperatur-
kontrolle, Reinigung, Retouren, 
Echulungen und einige mehr) 
www.medical-tribune.ch

U	 Lieferantenadressen Medikamente 
www.medical-tribune.ch

U	 Vorlage Pflichtenheft Mitarbeiter 
www.medical-tribune.ch

U	 Checkliste zur Selbstinspektion 
www.medical-tribune.ch

U	 Notfall –Definition zur Medi-
kamenabgabe ohne SD http://
www.heilmittelkontrolle-zh.ch/
?page=7

U	 Vorschlag Notfallmedikamente 

Die Pharmapool AG bietet auf 
ihrer Website interessierten Ärz-
tinnen und Ärzten eine Vorlage-
Bestellliste für Notfallmedikamente, 
siehe Linkliste unten.

http://www.pharmapool.ch/05_
support.html

U	 FAQ der Kantonalen Heilmittel-
kontrolle Zürich zur ärztlichen 
Medikamentenabgabe http://www.
heilmittelkontrolle-zh.ch/?page=7

U	 APA – Ärzte mit Patientenapo-
theke: Vereinigung der selbst-
dispensierenden Ärzte Schweiz. 
Informative Homepage mit Down-
load der wichtigsten Gesetze. 
www.patientenapotheke.ch
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